
Zweiter Abschnitt.

Anwendung der bisher dargestellten Rechtsbcstimmungen auf die

verschiednen Arten von Libellen,

^ie durch Bekanntmachung eines Libclls zugefügten Be¬

leidigungen können in Hinsicht auf die angegriffenen Sub¬

jekte folgendermaaßen geordnet werden:

I. Beleidigungen durch politische Libelle

1. gegen die Religion,

2. gegen die Sitten und das natürliche Recht,

Z gegen das Völkerrecht,

4. gegen den Staat und die Verfassung,

z, gegen den König und seine Regierung,

6. gegen die beiden Kammern des Parlcments.

II. Beleidigungen durch Privatlibelle

7. gegen die Gerichtshöfe,

8. gegen die Großen des Reichs,

9. gegen obrigkeitliche Personen,

10. gegen Privatpersonen.

Wir wollen so kurz als möglich die Anwendung

darlegen, welche man theils von den Grundsätzen,
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theils von den Pr ä zed c nz e n, theils von den Gesez-

zcn und Staturen, auf die Bestrafung der in jenen

vcrschicdnen Hinsichten begangenen Verbrechen macht.

l. VonLibellcn gegen dieNelig io n und den

daraus hervorgehenden Beleidigungen.

Seit der Tolcranzakte ist diese Art von Beleidigun¬

gen beschrankter geworden. Indessen sind Gottlosigkeit

und Gotteslästerung, Verspottung der heiligen Schriften

und der Lehrsatze der herrschenden Religion, jede aufrüh¬

rerische Ansfodernng, dieselben zu verwerfen und abzu¬

schaffen, jede antitrinitarische Lehre (Arianismus und

Sozinianiömus), jedes Werk, welches die Grundaitikcl

des christlichen Glaubens, die Wahrheit der heiligen

Schriften und die Sakramente der anglikanischen Kirche

angreift, nach dem Gemcingesetze und der von den Ge¬

richtshöfen angenommenen Rcchtslehrc immer mit Strenge

bestraft worden.

Das Gemcingesetz verbietet nicht eine bescheidne und

gemäßigte Kontroverse, selbst über die Grundlehren des

Glanbens.

Die Bischöfe sind in der anglikanischen Kirche Rich¬

ter des Glaubens, halten aber keine religiösen Versamm¬

lungen. Als Pars sind sie im Oberhanse mir den übri¬

gen vermischt, und die Geistlichen der zweiten Ordnung

kommen nicht zusammen.

Als Nichter deS Glaubens üben die Bischöfe in ih¬

ren Diözesen und durch ihre Offizialen eine GerichtSbar-



kcit aus, vermöge der sie über einige Beleidigungen ge¬

gen die Religion durch Libelle urtheilen, nämlich über

solche, die vvn Gliedern ihres Klerus herrühren. Sobald

diese auf eine dem Dogma der anglikanischen Kirche wi¬

derstreitende Art lehre» oder schreiben, so erlasten die Of-

fizialen kanonische Erinnerungen an sie und verlangen

Widerruf. Die Hartnäckigkeit der Schuldigen wird durch

Ausschließung von der Kirchengemeinschaft und durch Ver¬

lust der Venesijien, wenn sie dergleichen haben, be¬

straft. -)

2. Von Libellcn gegen die S i t t e n liIId das

natürliche Recht und den dar a n s

hervorgehenden Beleidigungen.

Man hat die Herausgeber von obszönen oder solchen

Schriften, welche darauf abzwecken, die Gesellschaft in

ein größeres Verderbniß zu stürzen, als schuldig eines

Libells bestraft. Auch Handlungen, so ein öffentliches

Aergerniß geben oder den öffentlichen Anstand verletzen,

desgleichen Reden derselben Art, gehalten an öffentliche»

Orten, sind mit großer Strenge bestraft worden; und

r) Das neueste Beispiel von Verdammung eines Libelks die¬

ser Art hat uns der Herausgeber des Werks von Thomas

Paine gegeben, welches de» Titel führt: das Zeitalter

der Vernunft, und worin das Dasein Gottes, dessen Ein¬

heit, die Nothwcudigkcit der Offenbarung auf das Unanstän¬

digste lächerlich gemacht waren. Er wurde zu einjähriger Ein¬

sperrung in ein Zuchthans und zur Leistung einer Sicherheit von

-ovo Pf. Sterl. wegen guter Aufführung wahrend seiner übri¬
gen Lebenszeit verurtheilt.



das Gesetz ist dieß allerdings den Sitten schuldig, um

ihre Reinheit möglichst zu erhallen.

z. Von Libellen gegen das Völkerrecht

n, s. w.

Die gebildeten Staaten sind es sich schuldig, Belei¬

digungen zu bestrafe», welche de» Oberhäuptern und den

öffentlichen Autoritäten andrer Staaten zugefügt worden.

Die Fürsten und Häupter der Regierungen haben außer

ihren Staaten gleichen Anspruch auf Achtung und Ehrer¬

bietung, als zu Hause. Dieß ist ein Gesetz, .welches

ans wechselseitiger Anerkennung und gesellschaftlicher Pflicht

beruht. Es hat indeß wenig Prozesse der Art gegeben,

und sie sind nur auf Ansuchen, und zufolge der Jnfor-

mazivn des Staatsanwalts (attorncze general), anhängig

g.macht worden. ')

2) Im I. :6KZ wurde Karl Sedlc» zu einer Woche Ge-

fängniß und einer Geldbuße verurtbeilt, weil er sich auf seinem

Balkon dem Volke nackend gezeigt und diese Ausstellung mir

noch unanständigen! Reden begleitet hatte.

5) Prozesse dieser Art hatten der Graf von Guerchp,

Großbotschaftcr von Frankreick), wegen Verlenmduug seines öf¬

fentlichen Charakters, gegen den Ritter d'Con — der Graf

von A d h-mar, Großbotschaftcr von Frankreich, gegen den Lord

Gordon. — Ferner John Vint wegen Verleumdung des

Kaisers von Rußland, Panl'S i.. und Pcltier wegen Ver¬

leumdung Bonaparte's, als Oberkonsuls der französischen

Republik, und wegen Ausfoderung zur Ermordung desselben.
Die Beklagten wurden sammtlich verurtbeilt. Der Letzte trug

«uf Kassazion des UrthcllS an, und die bald folgende Kriegs¬

erklärung machte, daß Peltier unbestraft blieb.



4. Von Libellen gegen den Staat und die

Verfassung u. s. w.

Wenn das Gesetz den Bürgern die Gewährleistung

ihrer persönlichen Rechte schuldig ist, so ist es dieselbe

»och vielmehr dem ganze» Systeme schuldig, welches jene

Rechte überhaupt in Schutz nimmt und die Möglichkeit

ihrer Ausübung verbürgt.

Es folgt also ans dem Grundsätze der persönlichen

Vertheidigung, daß das Gesetz streng und schnell jede

Art von wörtlichen oder schriftlichen Angriffen bestrafen

muß, deren Zweck ist, auf eine unanständige Weise je¬

nes bürgerliche Hauswesen, jene Drdnung und Einrich¬

tung der Dinge zu verhöhnen oder zu beschimpfen, welche

das allgemeine politische System und die Regierung ei¬

nes Landes bildet.

Die öffentliche Meinung macht die Kraft eines po¬

litischen Systems, und um diese zu behaupten, muß die

Verfassung geachtet und geschätzt werden.

Ueberdieß geht man sehr leicht über von der Verach¬

tung der Gesetze zu deren Verletzung, und von der Ver«

letzung zum offenbaren Widerstande.

Endlich führt die Abwesenheit oder, was ebensoviel

ist, die Nichtvollziehung der Gesetze zur Anarchie. Man

ist dann glücklich, wenn ihr die Tyrannei folgt. Den»

schlechte Gesetze sind immer besser als gar keine.

Alle Regierungen gründen sich in der That oder

vermöge einer Erdichtung, der ihre Nützlichkeit die Kraft
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einer Thatsachc gibt, auf einen ursprünglichen Vertrag

deS Volks mir denen, die eS regieren. *) Das göttliche

Recht der fürstlichen Prärogative war ein Hirngespinst,

welches die Konige aus dein Haufe Stuart ins Verder¬

ben stürzte. **) z>aS Volk überlaßt in jenem Vertrage

den öffentlichen Negicrungögcwaltcn se ue Kraft und sei¬

nen Willen, seine Macht und seine Unabhängigkeit, das

heißt, eS opfert den größten Theil seiner Rechte auf und

behalt sich nur einige vor, die es in einer gewissen, durch

die Verfassung bestimmten. Form ausübt.

Die Anerkennung dieses ursprünglichen Vertrags gilt

als Grundsalz in England. Das Volk hat hier den Kör

nig und die beiden Kammern des ParlementS mit aller

seiner Macht, feiner Unabhängigkeit, seinem Willen be-

P Daß dieser Vertrag nichts weniger als eine Erdichtung

sc!, möchte man sie auch »och so nützlich nennen, hat der lieber-

Hetzer in seinem Staatsrechte philosophisch erwiesen (Sy¬

stem der praktischen Philosophie, Th. -. Z. ff.)
Es läßt sich aber auch historisch erweisen, wie man sich aus

Hullmann's Urgeschichte des Staats (Königsberg,
rLip. 8.) überzeugen kann, wenn man anders will. A. d, U.

In der Art, wie jene Könige ihr göttliches Neckt gel¬
tend machen wollten, allerdings. Sonst aber kann man unbe¬

denklich alles Recht, also auch das fürstliche, göttlich nennen,

weil es aus der Vernunft und diese aus Gott stammt. A. d, U.

- ) Auch diese Ausicht vom Wesen des bürgerlichen Ver¬

trags ist falsch. Das Volk opfert gar nichts dadurch auf, son¬
dern es gewinnt vielmehr alles, was es nur vernünftiger Weise

verlangen kann, nämlich ein gesetzliches Dasein, wo die Rechte

jedes Einzelen gegen fremde Eingriffe möglichst geschützt werden
sollen, damit sich das Menschenthnm im Bürgerthume gehörig

entfalte. A. d. II,
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kleidet. Aber es hat davon nur das überlassen, was zur
Thaligkeit der Regierung nothwendig war, und alleS,
was es nicht ausdrücklich überlassen, hat es sich still¬
schweigend vorbehalte». Die politische Freiheit, die
es sich ausdrücklich vorbehalten, besieht in dem Rechte
der Wahl einer von den Kammern des Par-cments, in
dem Rechte sich zu versammeln, um Bitten und Vor¬
stellungen den verschiednen Zweigen der öffentlichen Ge¬
walt zu übergeben, und in dem Rechte der Diskusston
über die Handlungen derselben.

Jedes Recht ist beschrankt nach Maaßgabe seiner
Nützlichkeit, oder hört vielmehr ans ein Recht zu sein,
sobald es, statt nützlich zu sein, schädlich wirb. ")

DaS Recht der englischen Bürger ist also beschrankt
nach diesem Grundsatze, so wie nach jenen, die allen

4) Die Parlementsdcbatten über die Regentschaft in den

Jahren 178S nrd iLn baden dies? auf eine unwidersprechliche

Art bestätigt. (I) ehr <ztt 's pailiam. eiws: V tlebsces, Vol. 27.) —

^iinu-ch regtslei', Vol. HZ. 1L11.

ö) In den letzten Jahren anerkennen die Gesetzdeamten der

Krone, welche Schriften über das Libell herausgegeben, nicht

mehr so offen jenes so wesentliche Recht des Volks, seine Man-

dataricn z» wählen. Man begreift auch wokl, daß sie Loke's

Lehre vom Widerstande nicht billige». Deswegen ist sein Buch

über die Regierung ans den Schulen des öffentlichen Un¬

terrichts verwiesen. sDcr Verfasser führt die Universität zu

Dublin und das Trinitatlskollegimn namentlich an. Ueberall

aber ist es wohl nicht der Fall. A- d. dl.j

") Ein allgemeinschädliches Recht wäre freilich kein Recht

Aber ein Recht, das nur sonst gehörig begründet ist, hört darum

1106) nicht ans, weil es diesem oder jenem schädlich ist oder gar

»ur scheint. So das Recht der Preßfreiheit. A. d. ll.
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Regierungen gemein. Es ist nothwendig zur Sickerheil
jeder Regierung, daß die Macht und der Wille der Re¬
gierenden frei und unabhängig sei, um zu regieren. *)
Sie werden es nicht sein, wenn jedes Jahr ei» Dcma-
gog eine Versammlung verlangen kann, um e>ne Vor¬
stellung an die öffentlichenStaatsgewalten abzufassen,
die auf deren Auflösung abzweckt. Die Thaisache oder
die Erdichtung, **) worauf die Regierung beruht, be¬
willigt oder setzt voraus eine ursprünglicheVersammlung
des Volks, welche das Recht der einzeln, Stimmgebung
ansübte. Sie bewilligt oder setzt gleichfalls voraus, daß
die Regierung in jener Urversammluug konstituirt wor¬
den. Seitdem ick die Regierung eine gesetzmäßige Grund¬
einrichtung des Staats und der Staar selbst. *5*)

Jeder Engländer hat also ein unbestreitbaresRecht
zu reden, zu untersuchen, zu schreiben, Vorstellungen zu
machen. Aber dieses Recht ist in Schranken eingeschlos¬
sen, welche ihm die Verfassung und die Schädlichkeit,
die aus der Ausübung desselben hervorgehen kann, vor-

Allerdings. Aber eine absolute Freiheit und Unabhän¬
gigkeit kommt keinem Menschen, kommt Gott allein zu Ge¬
setzliche Schranken muß es also überall geben, sowohl für
die Regiereuden als sür die Negierten. A. d. U.

5") Der angeblich erdichtete Urvertrag. A. d. U.
Sonach wäre daö berüchtigte Diktum Ludwig's XIV.:

r.'et!>r c'esr moi, doch richtig? — So meint co freilich der
Verfasser nicht. Er spricht hier überhaupt mehr im Namen ge¬
wisser englische» Rcchtsgelehrten, als in seinem eignen. Aber
ein gewisses Schwanken in seiner eignen staatsrechtlichen Theo¬
rie blickt dock? überall durch. A. d. ll.



zeichnen. Er darf nicht wegen eitler metaphysischer Spe-
kulazionen die Grundfesten der Verfassung in Gefahr
setzen. Er kann voraussetzen, daß sich Jrrthüme, im
Systeme der Regierung befinde», und daher Verbesserun¬
gen und Reformen vorschlagen. Er kann eine Denk¬
schrift, Betrachtungen, Gegenvorstellungen einreichen;
aber er darf nicht die Leidenschaften der Menge aufru¬
fen, um die Gesetze umzuwerfenund das ganze System
der Verfassung von neuem in die Form zu gießen.

Man fühlt, wie viel irrige und gefährliche Anwen¬
dungen solche Grimgsatze zulassen, die nur in Ansehung
ihrer Allgemeinheit und einiger daraus gezognen Folge¬
rungen bestritten werden können, und wie sehr derglei¬
chen Anwendungen das Recht der Prcßfreiheit, das Recht
der freien Diskussion über Gegenstände der Regierung
und der Gesetzgebimg, und das Recht der Petizionen zu
beeiiilrachligen vermögen. Dhne Zweifel könnten die Rechts¬
gelehrten der Krone in so zarten Punkten der Metaphysik
gewöhnliche Richter sehr weil mit sich fortreißen.

Aber das Institut der Schwurgerichte ist eben darum
vorhanden, daß es das englische Volk vor solchen Miß¬
brauchen bewahre. Darum muß es den Geschworncn eine
große Unabhängigkeit verleihen; und weil jene Fragen
wegen ihrer besonoern Natur und Janheir genau ermessen
sein wollen, so müssen auch die Geschwornen ohne Zwang
nach ihrem Ermessen urtheilcn könne». Ihre Scharfsich¬
tigkeit muß auf der Hut iein gegen die willkürlichen
Auslegungendes Gesetzes und der Rechtslehren, welche

F



die andern Richter oder die Gesctzbcamtcn der Krone ma¬

chen könnten. 6)

Z. Von Libellen gegen den König und seine

Regierung n. s. w-

Man nennt Libelle gegen den König und

seine Negier ring jedes Ltbell, welches die Person des

regierenden Monarchen beleidigt, seine» Rechtstitcl be¬

streitet oder sein Ansehen erschüttert, oder welches die

durch seine Beamten und Minister verwaltete Sraarsre-

gierung lacherlich oder verächtlich z» machen sucht.

t. Wahrend die politischen Grundsätze der englischen

Verfassung einerseits die Macht dcS Königs oder das,

was die Englander die königliche Prärogative nennet,,

mit einer heilsamen Eifersucht beschränken, bekleiden sie

doch andrerseits den Monarchen selbst mit einer beson¬

dern Heiligkeit. Daher betrachtet man jede üble Re e,

die gegen ihn ausgestoßen oder niedergeschrieben woiden,

wegen der Erhabenheit seiner Person und der Würde sei¬

nes Amtes als das größte Verbreche», welches man

durch ein Libcll begehe» kann.

e) Man bemerkt, daß seit dem Gesetze vom I. 1792 kein

Prozeß dieser Art geführt worden. Vorher waren sieben Be¬

schlüsse oder llrtheile in dieser Beziehung von der Königsbank

gegeben worden. Man hatte als Lidell Bedford's Abhand¬

lung über die erblichen Rechte verdammen sehn, ein

Werk von großer Allgemeinheit und dessen Verfasser von keinem

Zweige der öffentlichen Gewalt insonderheit sprach.



Die englischen Ncchtsgelehrtcnbeleuchten dieses Ver¬
brechen gegen den König und die Verwaltung seines Am¬
tes als eine Arr von Verrat!, (pettzr tresson — klei¬
ner Verrat!,), als einen verbrecherischen Versuch, die
Regierung und den Staat selbst zu vernichten.

Die Srernkanimer war äußerst streng gegen dieses
Verbrechen, und sie mußt' es sein zufolge ihrer Einrich¬
tung und ih>em Streben nach einer willkürlichen und ty¬
rannischen Autorität. Sie behandelte dasselbe unter Hein¬
rich VIII. als Hochverrat!, (InZI» troason). Man
wagt es aber nicht mehr, auf dieses Nechtsverfahren
sich zu Hemsen.

In den sechzig ersten Jahren nach der Revoluzion
haben die politischenParteien, der Jakobirismus, und
der Haß gegen die regierende Familie verschiedne Angriffe
ans den NcchtStitel des Hauses Hannover he»vorgebracht.
Man hat sie als Melle betrachtet und auch so bestrast.

7) Unter der Regierung der Königin Anna hatte das Par-
leinent ein Gesetz i» der Absicht gegeben, dem Hause Hannover
das Recht der Thronfolge zuzusichern. Dieses Gesetz erklärte,
es sei „ Verrat!,, gegen jenes Recht etwas zu schreibe» oder
drucken zu lassen" (Statut vom 7. I. der K. Anna). Vermöge
dieses Gesetzes ward im I. 172g der Herausgeber des iviisr—s
veeckss' jomiial verurrheilt. — Nr. der Zeitschrift Igortll.
Brilon wurde Gegenstand einer dreifachen Untersuchung des
Staatsanwalts, gegen den Herausgeber, gegen den Unterzeichner
des dem königliche»Gerichtshöfe zur Beurtbeilung vorgeleg¬
ten Artikels, und noch einmal gegen den Herausgeber, weil
er den nämlichen Artikel in einer ans mehren Banden bestehen¬
de» Sammlung seiner Jonrnalaufsätze wieder bekannt gemacht
hatte. Der Herausgeber und der Unterzeichner wurden ange-
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Seil den, Gesetze vom I, 1792 haben di, Staats¬
anwälte die Mäßigung gehabt, seltner Jnsormazionen zu
machen und sehr wenig Prozesse dieser Art vor Gericht
zu bringen. Man findet nur eine einzige Klage zur Be¬
strafung eineö Libells gegen den König im Oktober lLc-cz.«)

Dieser Prozeß scheint das Rechisvei fahren in dieser
Hinsicht firirr zu haben. Es wurde seitdem anerkannt,
daß die englischen Gesetze, indem sie den Monarchen mit
dem höchsten Grade der Würde und des Glanzes, der
Achtung und der Ehrfurcht umgaben, die Folgerungen
aus diesem Grundsätzenicht aufs Acnßersre treibe», noch
davon eine drückende Aiiwendnngmachen wollten, welche
die Bürger ihres Rechts der Untersuchungund Vo-,irl-
lung beraubte und die Freiheit der Presse beengte, und
daß sie im Suveran nicht eine Erhabenheit und Unriüg-
lichkeit verauösetzten, die keinem Menschen zukommt.
Der König kann nicht irren in Rücksicht auf personliche
Verantwortung, wohl aber kann er es in Bezug auf

klagt, daß sie die den -g. April -7K5 gehaltene Rede vom Thron

hatten schlecht machen und verrufen wollen. Sie wurden verur-
theilt. — Der Drucker der Briefe des Zunius und der .Her¬

ausgeber des 5lcv?--»-Iveiui-er, welcher Stellen daraus ange¬

führt hatte, wurden alle beide aus denselben Gründen verur¬

teilt im I. i?64.

8) Dieser Prozeß wurde gegen den Herausgeber des klor-

nlriA cki-onicls geführt. Lord Ellenborough erlaubte dem Be¬
klagten z» seiner Verteidigung die dem Gerichte vorgelegte
Stelle mit einer entfernteren zu vergleichen, die voll von Aus¬
drücken der Achtung und Ehrerbietung für die Person des Kö

nigs war. Er wurde losgesprochen.
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die menschliche Natur. Man kann ihn also auch eines
Jrrnmms zeihen, kann voraussetzen, daß er sich darin
befinde.

2. Die Verwaltung der öffentlichen Angelegenheiten
durch die Beamte» des Königs und seine Staaisminister
kann auch Gegenstand eines Libells sein; und eine solche
Beleidigung w»d gleichfalls bestraft, aber nicht in der
Qualität eines Verraths. Die Minister des Königs sind
weder im Ganzen »och einzeln als unverletzlich zu be¬
trachten. Sie sind im Gegcnlheil allen den Autoritäten
verantwortlich, welche au der obersten Staatsgewalt
theilnehmcn. Die Eine derselben, das Haus der Ge¬
meinen, bewacht diese Verantwortlichkeitder Minister
und verklagt dieselben vor der Andern, dem Hause
der ParS, zur Ehre der Dritten, des Monarchen,
dessen Vertrauen nicht entsprachen worden, und zum
Heile Aller.

Untersuchungenüber das Betragen öffcnllichcr Per¬
sonen und der Beamten der Regierung anzustellen, wird
in England als das wesentlichste Recht des Bürgers be¬
trachtet, als ein Ausfluß und ein Theil des Rechts der
Pr.ßfrcihcit, eines heiligen Rechtes, das aus der Re-
voluzion hervorgegangen und nach Hume „das Pnlla-
„dinm der englischen Freiheiten ist, welche verloren wa-
„ren, wenn dieses Recht einst verloren ginge."

Jeder englische Bürger hat also ein klares und be¬
stimmtes Recht, die öffentlichen Angelegenheitenfrei zu
beurtheilen, um so mehr, als nach der Natur des Volks-

^WMWW»
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thümlichen Thcils der englischen Verfassung und nach dem
Rechte, welches sie dem Volke gibt, seine Stellvertreter
zu wählen, jeder sowohl ein allgemeines als ein besondres
Jmcresse an jener Bcurthcilung hat. Er kann Jrrrhü-
mcr und Mißbrauche in der Leitung der Staatsangele¬
genheiten nachweisen; er kann frei, obwohl mit Mäßi¬
gung, jede Frage untersuchen, welche mir der Politik
und Verwaltung seines Landes zusammenhangt. Damit
er dieses Recht ausüben könne, unterscheidet das Gesetz
sehr genau die geheiligte Person des Monarchen von der
stets der Jensur unterworfenen Persönlichkeit seiner Mi¬
nister.

Aber wenn statt einer besonnenen und anstandigen
Diskussion, wie sie ein auf seinen Vorthcil aufmerksamer
Mann sich gestatten kann, die Freiheit des Urtheils in
Frechheit ausartet, so ist das Gesetz dem Minister eine
Sichcrstellnng seiner Ehre schuldig, und zwar eine »och
stärkere, als einem andern Bürger, weil sie ihm bei der
Ausübung der ihm anvertrauten Geschäfte nöthigcr ist.

Man sieht also, daß das Gesetz streng sein muß,
zugleich aber auch, daß dessen Anwendung ein Maaß
von Erwägung sodcrl, das man einer kleinen Iahl von
Richtern nicht zutrauen kann, die immer mehr oder we¬
niger gefällig sind gegen die Macht und de» herrschen»
den Tbeil. Man wird es also nur in einem Körper von
Geschwornenfinden, wechselnd in den Personen, aber ei¬
nig und fest in der Anhänglichkeit an den Gesetzen des
Landes, wie an den Grundsätzen der Billigkeit, am
Myhle der Mitbürger und an den Rechten der Mensch-



heit. Die Gschwornen allein werden diesen Ausdrücken,

diesen gcschrirbuc» Worten den Sinn anweisen, de» sie

hallen sollen, den Zweck, um dessen willen sie ausgespro¬

chen und bekannt gemacht worden.

Unter der Srernkammcr und vor Einführung der

Schwuraerichie war es schon Hochverrat!), zu behaupten,

daß die Bürger das Recht hatten, die Handlungen der

Autorität zu beurrheilen. Welche Verschuldung, waS

für Strafen hatte man auf sich geladen durch die Beur-

th.ilung selbst?

Aber seit der Staatsnmwalzung vom I. 1688, seit

der darauf gesolglcn Vervollkommnung der englischen

Verfassung, seit der Annahme des NeprasentativshstcmS,

wc ches das politische Problem der Vereinigung der Herr¬

schaft mit der Freiheit auflöst — eine Auflösung, ver¬

geblich gesucht von den Antouinen und jenem Ncrva,

dessen Wünsche und Wohlthaten Tacitus so kraftvoll schil¬

dert 9) — besonders aber seit der weisen Einrichtung

des Schwurgerichts hat es weit weniger willkürliche Ver-

urtheiluugen in Libellsachen gegen die Agenten der Re¬

gierung gegebe». Da indessen die Geschwornen bis znm

Gesetze vom I, 1792 noch nicht ihre ganze Unabhängig¬

keit hatten, so wurden sie immer noch von den übrigen

Richtern und dem Parteigeiste beherrscht; und eS gab

daher noch genug Prozesse wegen Libelle gegen die Mi¬

nister. Die Verurthciluugen waren fast alle gegen Her-

y) !0ci-v» (lsessv res clim «üssocisllile» niiicuir, ^»inci-

zistum sc liverlstcm. lbsciri vir. ^Aiic. §. Z.



ausgebet von Zeitschriften gerichtet. Doch wurden! auch

viele Prozesse wahrend der Jnstrukzion aufgegeben.

Seit jenem Gesetze, dessen Tert wir oben gegeben,

haben sich dergleichen Venirtheilungcu im Verhältnisse

von sieben zu eins verrmmderl, obwohl die ministeriale

Partei und die Regierung unter Put einen großen Ein¬

fluß ausgeübt haben Aber im I. rZo? vermehrten sie

sich wieder desto starker; und Lord Holland erklärte in

seinem Antrage wegen der Jnformazione» cx ofstein, daß

in drei Jahren zwei und vierzig Informationen wären

angefangen, aber nur vwr-ehn bis zum Verspräche fort¬

gesetzt, und auch von diesen der größere Theil durch das

Schwurgericht verworfen worden.

6. Von Libellen gegen die beiden Kam¬

mern des Parlements u. f. w.

Da das Parlement heutzutage die wirksamste Macht

in der englischen Verfassung ist, so hat es auch ge> ech¬

ten Anspruch auf den höchsten Grad der Achtung.

i<?) Die Gemeinen sind nur langsam und stufenweise da¬
hin gelangt, mebr Einfluß und Würde im politischenSvsteme
Englands zu erbalten. Die geschätztesten englischen Publizisten
glauben nicht, daß sie, seit der Einftibrung der Lehnsherrschaft
durch die normannischen Konige, vor der Regierung Helnrich's ltt.
einen Platz in der Verfassung eingenommen; sie setzen deren
erste Sitzung in das Jabr »ach der Schlacht bei Evesham, Ibre
vorzüglichsten Rechte beschränkten sich anfangs auf das Bewilli¬
gen der außerordentlichenSteuern. HaushalterischeFürsten be¬
durften derselben nicht. Heinrich Vitt, verlangte viel von ih¬
nen, und sie erhielten dadurch mehr Bestand. Das Statut vom
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Ein Theil der politischen Grundsätze, die wir oben
entwickelt haben, wäre auf dasselbe anwendbar, selbst
»ach dem Gemeiugesetze, wenn es nicht ganz besonders
der Bewahrer seiner eignen Rechte gewesen wäre —
Rechte, in der That seit undenklicherZeit vorhanden,
aber unter dem Namen von Privilegien ansdnickli-
cher anerkannt, seit die. Gemeinen mehr Gewicht erlangt
haben.

Die Frage wegen der Privilegien des Parle-
ments — em sehr wichtiger Umstand in der brutischen
Verfassung — werden wir besonders behandeln '). Wir
betrachten sie hier nur in Bezug auf da§ Meli, auf die

dreizehnte» Jahre Karl's lt.. welches diesen Fürsten auf den
Thron zurückführte, erkannte an, daß die Gesetze durch Ansam-
mcnwirken des Königs, der Barone und der Gemeinen
gegeben würden. Die Erklärung der Rechte (bilt ot ilglns)
im I. >638 sprach ans, „daß es Reckt und Pflicht der geistli-
„chen und weltlichen Lords und der Gemeinen von England sei,
„als gesetzmäßige Stellvertreter aller Stände des Volks dem
>. durch Unterbrechung der Ausübung der königlichen Gewalt ent-
„standencn Mangel der gesetzgebenden Autorität abzuhelfen."
Seitdem gab es keinen Unterschied mehr zwischen der Mackt
der Pars und der Gemeinen. Diese Grundsätzewurden wieder¬
holt und bestätigt durch die Beschlüsse, welche in den Jahren
1788 und >8i> gefaßt wurden, um dem Prinzen von Wallis die
Regentschaftzu übertragen. Da die Geistesnnfähigkeit des Kö¬
nigs, welche im I. >789 aufgehört hatte, bevor der Beschluß
der Gcmeiueu im Hause der Lords angenommen war, im I. >8>>
anerkannt wurde, so bestimmte das Gesetz wegen der Regent¬
schaft alle die Grundsätze, welche das Ansehen des ParlementS
und die Rechtsgleichheitbeider Häuser betreffen.

) Nämlich hin dem größern Werke, wovon dieser Aufsatz
nur ein Theil ist. A. d. U.
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Verleugnung oder Verachtung des Ansehens, die Ver¬
leumdung der Handlungen oder Geschäfte des Parlemcnts
und der beiden Kammern, woraus es besteht, und die
Angriffe gegen die Ehre seiner Mitglieder.

Das Parlemcnt, wie alle andre Körperschaftenoder
öffentliche Autoritäten Englands, hat das Recht seiner
eignen Verthcidigung und Erhaltung. Das Recht der
eignen Vertheidiguug bei einer Privatperson umfaßt drei
Punkte, die persönliche Ehre, Sicherheit und Freiheit.
Der Charakter eines polirischen Körpers besieht in seiner
Würde; seine Sicherheit und seine Freiheit bestehen in
der freien Ausübung seiner öffentlichen Geschäfte, in dem
vollen Geiinsse seiner polirischen Rechte.

Die Verachtung seiner Geschäfte und derer, welche
sie ausüben, greift die Ehre und die Würde des politi¬
schen Körpers an. Handlungen, welche Spott und
Schimpf über die Glieder dieses Körpers bringen, hin¬
dern sie eben so sehr an der Erfüllung ihrer Pflichten,
als die Gewalrrhätigkeit einer willkürlichen Macht und
einer ryrannischen Regierung, oder das tumultuarische
Verfahren der Demagogie und Anarchie.

Das Parlemcnt hat daher Widersiandsmittel gegen
die Tyrannei eines Emsigen sowohl als einiger Wenigen
aus dem Volke. Es bestraft die Verachtung, die Be¬
schimpfung, die Verspottung, die Lächcrlichmachuug sei¬
ner Geschäfte und seiner Glieder. Es ist befugt, die
Verlttzuug seiner Vorrechte (dreacli ob Privileges) ge¬
richtlich zu verfolgen.



Es gilt also als Grundsatz in der englischen Rechts¬
kunde , daß alles, was dem Cliaraktcr eines Gliedes des
einen oder des andern Hauses eine grobe Beleidigung zu¬
fügt, daß jede Beschuldigung, die, einer andern Person
aufgebürdet, als Libcll gelten würde, gegen ein Parle-
nieiitsglicd vorgebracht, eine Verachtung des Parlemenics
selbst, eine Verletzung seiner Vorrechte, ein gerader An¬
griff auf seine Ehre, und vermöge des HasscS, der
dadurch gegen dasselbe erregt wird, ein Hinderniß sei,
welches mau der Ausübung seiner politischen Pflichten
entgegensetzt.

Dieser Grundsatz würde ohne Zweifel sehr weit füh¬
ren, wenn nicht dessen Anwendung in den meisten Fallen
durch das Parlemcnt selbst gemacht würde, und zwar
immer mit Mäßigung, aber auch mit großer Schnellig»
keit. Es entbietet vor seine Schranken, ermahnt, radelt,
straft mit Gefangniß, selbst im Tower, wahrend seiner
Sitzung; übt also eine wirkliche Gerichtsbarkeit aus, in
deren Natur, BestimmungSgründeund verfassungsmäßige
Zugehörigkeiten wir hier nicht weiter eingehen wollen.

Man hat bemerkt, daß das Parlement in der Aus¬
übung seiner Gerichtsbarkeit nur gestraft hat, wen» die
Beleidigung öffentlich und gröblich war, und durch ihre
Beichaffenheitden allgemeinen Unwillen erregte. War
dagegen die Natur der Beleidigung weniger klar und
konnte die Auwendung des obigen Prinzips widersprochen
werden, so überließ das Parlemcnt die Vcrurtheilung des
Libells der Königsbank »nd dem persönlichen Interesse
seiner Glieder.
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Die englischen Nechtsgelehrten leiten ans obigem

Grundsatz als Folgerungen ab, daß es eine offenbare

Verachtung und Verletzung der Vorrechte des Parleme, ts

sei, wenn man eins seiner Glieder beschuldigt, es »ebme

Geld, Gnadengehalre, Platze oder Acmler, als Pe^is

für seine besondre Scinnnc oder für sein allgemeines Be¬

tragen im Laufe der Parlementsverhaiwlungen — wenn

man sagt, die eine oder die andre Kammer habe unge¬

recht und ohne Gründe in einer Untersuchung oder Ver¬

handlung entschieden — wenn man ein Purlemcnrsglied

wegen seiner Stimme, seiner Reden, seines Benehmens

im Parlemente, im Bilde verbrennt, zum Gegenstande

des Gelächters oder einer Karikatur macht.

Es ist zu bemerken, daß die Glieder des Unterhau¬

ses vom Gemeingesetze nicht als Personen von höherer

Würde betrachtet werden; daß das Gesetz lle «n-nulglis

msgnaium auf sie nicht anwendbar ist; daß daher das

Haus tnr Gemeinen in der Vrrlheidigung seiner Rechte,

als eines moralischen Körpers, aufmerksamer und stren¬

ger gewesen, als in Bezug auf die Rechte seiner

Glieder. Indessen hat es doch auch die Ehre dieser,

vermöge seiner Privilegien, in verschiednen Libellsällen

beschützt.

A f Seiten der Pars hingegen, da diese das oben

angeführte Gesetz <le su-müsIis magustum ansprechen

konnten, wenn sie sich nicht an das Gcmeingesetz halten

wollten, mußte d-e Zahl der Prozesse wegen Libelle, kraft

der Privillgien des Parlements geführt, weit geringer
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sein. Indessen hat es deren doch auch eine ziemliche

Menge gegeben. ")

11) Die merkwürdigsten Prozesse wegen Verletzung der Par-
lcmeutsvvrrechte (in lrescli ok piivileges) betrafen: Will.
Tbranur, 182g — Will. Williame, 1Ü7S — Arthur
5?all, -du» — Henry. Davis und Bryan Tocke, iöoi —
Aleyne, 162»— und seit der Revolnzion: Jap und Top-
ham, iK8g — Asbb» und White Paty u. A. — Des¬
gleichen: Al erander Murrav, Parlementsglied, iy5i —
Owen, 1782 — Graf von Shaftesbury, der auf Befehl
des Oberhauses ins Gefäugnifi gesetzt wurde und deshalb ein
Hübe»» . corpus- Schreiben von der Koniqsbank verlangte, die
es aber abschlug, weil das Haus proprio jur« gehandelt hätte —
Braß Crosbv, >771, »ud Flower, 1772, ins Gefängnis?
geschickt auf Befehl des Oberhauses. Im März 1S10 wurde
Job» Gales Jones, Verfasser einer beleidigenden Kritik
über eine Berathschlagungder Kammer der Gemeinen, einge¬
sperrt, so lang es der Kammer gefallen würde. Den
28. dess Mon. wurde der chreuwerthe Herr Francis Bür¬
dest, Parlementsglied, wegen einer Verletzung der Privilegien
des Hauses in seinem Schreiben an seine Kommittenten, wel¬
ches vom Hause für ein ärgerliches, beleidigendes und die ge¬
reckten Privilegien desselben antastendes Libcll erklärt ward, in
du: Tower geschickt bis zum Ende der Sitzung. Vurdett ver¬
klagte vor der Ksnigsbauk wegen Verletzung seiner persönlichen
Freiheit den Sprecher des Hauses, Hrn. Abbot (jetzt Lord Jl-
chcster), weil derselbe den Befehl zur Einsperrung gegeben, und
den Gouverneur des Towers, Lord Moira, weil derselbe ibn
(Burdett) willkürlich gefangen halte. Die Kbuigskank verwarf
die Klage. Man vcrql. in dieser Hinsicht jurisüicrion
vk pürlisirient — Oucklow's Isw snck usügv ok pürliüiricnt in
csses ok Privileges ünck conteinpl, Tonil. >810. und Wp -nne 's
suriselicciou ok tlie liouse ot coninions, I.oiill. 1Z10. kZnclil.
I Alau siebt hieraus, daß das Parlement, iviefcrn es eine solche
Gerichtsbarkeit ausübt, eigentlich Partei und Richter zugleich
ist — eine Einrichtung, die wobl nicht mit den Gesetze» der
Gerechtigkeitbestellen kann. Als eine bloß polizeiliche Maaß-
rcgel kann dieß schwerlich entschuldigtwerden. A. d, ll.)
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7. Von Libellen gegen die Gerichtshöfe
u. s. ,v.

Die Gerichtshöfe in England sind weniger als irgend
eine andre Körperschaft geeignet, Gegenstand der Verach¬
tung, der Vcrlachnng oder der Saryre zu werden. Die
nämlichen Gründe, die wir so eben entwickcll haben, be¬
weisen, daß das Gesetz auch ihnen Gewährleistung ihres
Anschns schuldig ist.

Die merkwürdigstenProzesse wegen Libelle in Bezug
ans dieselben wurden in den neuesten Zeiten gegen die
Herausgeber öffentlicher Blatter geführt, weil sie in diese
Blatter Verbalprozessein Untersnchuiigösachen,entweder
verstnmnrelt oder mir parteiischen und giftigen Bemer¬
kungen begleitet, eingerückt, oder weil sie die Gc,chwvr-
nen in ihrem Ansprüche (veuciict) der Ungerechtigkeit
beschuldigt hatten. Oer königliche Gerichtshof verrbei-
digte die Ansprüche der Gerechtigkeit, der Menschlichkeit
und der Angeklagtenweit öfter, als seine eignen Rechte
oder seine verkannte Würde.

8. Von Libellen gegen die Großen des
Reichs u. s. w.

Wir haben oben den Inhalt des Gesetzes llo sc-ur«
Zulis nwgnstum mitgetheilt. Die Gründe für ein solches
Gesetz lagen in der Nothwendigkeit, jenen Befehdungen,

12) Prozesse dieser Art wurden geführt gegen Nokes, Lee,

Hart, White u. A. in den Iahren und iSoL.



jenen Nachckriegen ein Ziel zu setzen, welche unter dem
Feudalregimentedie Großen des Reichs ungestraft führ¬
ten, um ihre Ehre und guten Namen zu vertheidigcn.
Das Gesetz bot ihnen rechtliche Miuel, um sich wcgen
zugefügter Beleidigungen nicht niebr selbst Recht zu
schaffen. Diese Gründe sind jetzt nicht mehr vorhanden.
Ein aufgeklärteres Bürgerihum erkennt an, daß die Ge¬
sellschaft auf Gleichheit der Rechte für alle ihre Glieder
gegründet ist; aber sie besteht doch nur durch eine Un¬
gleichheit in der That. Die Gesellschaft ist aus Neichen
und Armen gebildet. Ungleich vercheilte Anlagen, Thä-
tigkeit neben der Weichlichkeitund Faulheit, Tugenden
und Laster unterhalten in ihr einen beständigenWetiei-
fer, der allmälig ihre verschiedenen Klassen bildet und
bestimmt. Das Gesetz muß hier Ordnung und Unrerord-
nung, eine Art von Hierarchie unterhalten. Es kann
also mir Beleidigungen der einen Klasse härtere Strafen
verknüpfen, als mit Beleidigungen der ander», und hö¬
here Grade der Verschuldungbei Verleumdung von Per¬
sonen aus höheren Klassen festsetzen.

Diese Betrachlungen werden noch mehr Gewicht ge¬
winnen, wenn jene ersten Klassen der Gesellschaft erblich
mit einer hohen Magistratur bekleidet sind, welche der
öffenrlichcn Sache nützlich ist und die Glieder jener Klas¬
sen zu einem wesentlichen Bestände des Systems der
Verfassung und der öffentlichen Gewalten macht.

Das Gesetz cle so-mäalis magnulum trägt also beach-
tenswerlhe Merkmale der Nützlichkeil an sich, welche



ihm «och Gültigkeit in England verleihen, ob es gleich

heutzutage selmer angesprochen wird.

Man muß dies» Seltenheit dem Wachöthume der

Einsichten und dem Geiste der Mäßigung derer zuschrei¬

ben , zu deren Gunsten das Gesetz gegeben worden, aber

nocb weit mehr der übertriebnen Strenge, der Ungerech¬

tigkeit sogar, womit es f'üher angewandt wurde. Man

errolhci st tzr üoer die lacherliche Barbarei, womit die Be¬

leidigung von der Stcrnkammer, von obrigkeitliche» Per¬

sonen und Friedensrichtern, die der Gunst und der Macht

hingegeben waren, bestimmt und bestraft wurde.

Seil der Nevoluzion haben die Großen des Reichs

die K. .ge nach dem Geletze sto scancknlis mngn-ttnm auf¬

gegeben und lieber das Gemeingesetz angesprochen. Da

üb-rdieß der Kläger nach jenem Gesetze die Klage tum

pro se ipso gusm pro elumino regs verfolgen mußte, so

entst.meen daraus beträchtlichere Kosten für ihn. Der

jeneiu Geietze zufolge Beklagte kann seine Vcrlheidigung

nicht daraus stutz.», daß die von ihm gemachten Be¬

schaldigangen wahr seien, wenn nicht etwa Schadenersatz

,Z) Die Sternkammer bestrafte als Libelle und scs-nl-,!,

nisxn-nln, folgende nicht gcschriebnc Worte: „ Mvlord P.
„bar zu mir geschickt, um mir meine Börse abzufodern," wie¬
wohl nicht beigefügt war diebisch (kvlonlous) — „Sie ha¬
ben nicht mebr Gewisse» als ein Hund" — „wenn Sie nur

„Geld haben, bekümmern Sie sich wenig, wie es zu Ihnen ge¬

kommen" — „Mnlord P. ist ei» unwürdiger Mensch; er

„handelt immer g.gen Gesetz und Vernunft" — „Sie sind ein

„bestochener Rechter" — „I. S. ist ein pfiffiger und arglistiger

..Bischoff."
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gefodert wird. Er darf indessen seine Worte und den
damit zn verknüpfenden Sinn erklaren und behaupten,
daß sie nicht den guten Namen, die Ehre und den Cha¬
rakter des Klägers antasten; wie es der Fall war in der
Sache des Lords Eromwcl.

y. Von Libelleiz gegen obrigkeitliche
Personen u. f. w.

Beleidigungen dieser Art finden ebensowohl gegen den
geringsten Friedensrichter Statt, als gegen den Lord Kanz¬
ler, wen» dieser nicht die Privilegien des Parlcnicn'.s,
besten einer Kammer er Vorsicht, oder das Gesetz äe scZn-
stall» wüZmwnm anruft.

Das Gesetz crlheilt jenen obrigkeitlichen Personen,
wie jedem bloßen Privatmanne, das Recht, Beleidigun¬
gen zurnckzuweisin, die ihrem Charakter zugefugt wor¬
den, aber es hat Vorneliungeii (pctltlons), die man ei¬
ner odern Autorität macht, um sich wegen Verletzungen,
Ungerechtigkeiten,Plackereienzu beschweren oder die Ab¬
stellung von Miöbrauchen zu verlangen, sorgfältig von

i4) Der einzige Prozeß in scanstala rnsgnstuin, der in

neuern Zeiten vorgekommen, ist der des Grafen voz? Sand¬
wich, ersten Lords der Admiralität, gegen Miller, im I. 177a.

Der Lord war von diesem beschuldigt worden, er verkaufe Plätze
bei den Scetruppen und der Flotte. Miller lvurdc von dem

Schwurgerichte für schuldig erklärt und von den Richtern verur.-

^ thcilt, Zoo» Pf. St. Schadenersatz zu zablc». fVou der im

s Tert erwälmten Sache des Lords Cromwel sagt der Verfasser

weiter nichts; er fügt bloß das mir unverständliche Zitat bei:

4 coke i4. A. h. ^ ^
G
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Beleidigungen der höhern Würde einer Magistratspersou

unlerschieden.

lo. Vvu Libellen gegen Privatpersonen

u. s. w.

Es würde ohne Zweifel zu weitläufig und langwei¬

lig sein, das Verfahren der englischen Gerichte und die

Anwendung der Grundsätze des Gemeingesetzcs in Bezug

auf Privatbeleidigungcn zu verfolgen.

Diese Vergehen werden insgesammt nach der Schwere

der Beleidigung und nach den Umständen, unter welchen

sie geschehen, bestraft.

Das Gesetz theilt überhaupt die Libelle dieser Art

und die daraus hervorgehenden Beleidigungen in drei

verschiedne Arten, nämlich:

ib) Hieher gehört der Prozesi des Lvrdkanzlers Bacon ge¬

gen Wrenn, welcher zum Schandpfahl, zum Verlust der Oh¬
ren und zum lebenslängliche» Gefängnisse vcrurtheilt wurde.
Das war eine von den Ungerechtigkeiten, welche die Sternkam-

mcr häufig beging. Die Ungerechtigkeit ward erwiesen; Lord
Bacon verlor seine Stellen und wurde für jenes und andre Ver¬

gehen zum ewigen Gefängnisse vcrurtheilt. — In dem Prozesse
des Lords Sandwich und der Verwalter des Hospitals von

Greenwich gegen Baillic, Vicegonverneur dieses Hospitals,

weigerte sich Lord Mansfield, Vorsitzer der Königsbank, als

ein verleumderisches Libell gegen jenen Lord, und in Folge des

Gesetzes <ie sc->näalis rnzgnillum, eine Beschwcrdeschrift zu be¬
trachten , welche gedruckt und bloß unter die Verwalter jenes

Hospitals vertheilt war, in Beziehung auf die Misdräuche, die

in der Hospitalverwaltung stattfanden und dem Lord nicht ganz
fremd waren.



Libelle, welche einen Menschen eines Derbrechens
beschuldigen, vermöge dessen er in Anklagestand versetzt
werden kaun;

Libelle, welche darauf abzwecken, jemanden einen
Schaden oder ein Unrecht in seinem Amte, Gewerbe,
Geschäfte, oder Verkehre zuzufügen;

Libelle, welche einen Menschen dem Gelachter, der
Verachtung, einem noch starkern Gefühle als der öffent¬
lichen Geringschätzung, dem Unwillen und dem Fluche
der Gesellschaft preisgeben.

Es ist unnütz, die Mannichfaltigkeit von Prozessen
und von verwickelte» Libcllsachen darzustellen, welche aus
einer vorgerücktenIivilisazion und aus der Vcrderbniß,
so dieser in einem großen Staate (besonders heutzutage
iu England und seiner Hauptstadt) gewöhnlich folgt,
hervorgehen müssen. Wir wollen nur zwei Prozesse an¬
führen, welche einen wichtigen Punkt der englischen Rechls-
kunde bestimmen, nämlich, daß ein Parlementsglied we¬
gen des Vergehens, ein verleumderisches Libell herausge¬
geben zu haben, angeklagt werden kann, wenn es die Mei¬
nung, die es in einer der beiden Kammern ausgejprvchen,
durch den Druck bekannt macht. Es genießt im Parle,
meine selbst aller Freiheit der Meinungen. Aber die Pri¬
vilegien dieses Körpers können es nicht berechtigen, Ver¬
leumdungen gegen einen Bürger vffeurlich zu machen.

Den ersten Prozeß führte der Anmalt (->ttorno/,
procureur) Sermon gegen Lord Abingdvn im Jahre

G s



100

I7yg. Dieser Lord halte im Oberhanse in einem Antrage

znr Reform der Gebrauche und deS Verfahrens der An¬

wälte jenen Sermon betrügerischer Handlungsweisen be¬

schuldigt und nachher seine Meinung durch den Druck be¬

kannt gemacht. Lord Kcnyvn, Dberrichtcr und Vor¬

sitzer der Konigsbauk, erkannte an, daß ein Parlemeiits-

glicd wohl das Recht hatte, seine im Schooße des Hau¬

ses ansgesprochne Meinung drucken zu lassen; aber «s

durfte dieses Recht nicht auf eine Art ausüben, daß seine

Rede ein wirkliches Libcll wurde, welches einen Privat¬

mann in üble Nachrede brachte. Lord Ahingdon wurde

sßr schuldig erklärt und zu einer Geldbuße von 100 Pf.

St., nebst einer Kauziou wegen seiner guten Aufführung

für die Zukunft, vernrthcilt.

Der Zweite Fall ereignete sich im I. >8HZ. Ro¬

bert Kirk Patrik verklagte wogen LibeilS ein Parle-

mcntsglied vom Hause der Gemeinen, welches seine im

Schooße des Han>cs ansgesprochne, sür den Kläger eh¬

renrührige, Meinung in die Zeitschriften harte cinr cken

lassen. Während des Prozcssis ward erwiesen, daß die

Meinung des Parlementsglicdes nur auf dessen aus¬

drückliches Begehren in das Journal von Liverpool war

eingerückt worden. Darum ward es für schuldig er¬

klärt. ")

Wir müssen noch bemerken, daß die englischen Ge¬

richte als Libelle auch solche Stellen aus Journalen oder

H Der Verfasser nemit dies Parlcmcntsglied nicht, und sein

Name iß mir anch nicht bekannt. A. d. U.
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gedruckte» Pamphleten ancrk >mt haben, in welchen die
Namen der verleumdeten Personell nur mit einem oder
zwei Anfangs- oder Endbuchstaben angedeutet; desglei¬
chen so cl>e, wo die ehrenrübrigenBeschuldigungen schlecht
geschrieben, schlecht orthographirt, in alrenglischcroder
fremden Sprachen abgefaßt waren. Es war ihnen genug,
daß der Kläger konnte erkannt werden, sei es von sich
selbst oder von Andern.

Sie haben auch als Libelle betrachtet ehrenrührige
Ironien, Gcinälde, Kupferstiche, Karikaturen und Al¬
legorien. Sie haben sie alS solche dem Schwurge¬
richte dargestellt, welches meistens das Schuldig ausge¬
sprochen.

Wir haben bei Erörterung der Grundsatze, der Au¬
toritären und der Gesetze oder Staturen, welche die eng¬
lische Jurisprudenz in Bezug auf das Libell bilden, ge¬
sehen, daß die Strafen, welche den Libcllisten treffen
sollen, durch geschriebue Gesetze oder das Gemcingesetz
nicht bestimmt waren; daß das RcchtSvcrfahrcn der
Sternkammer sie harr und barbarisch gemacht hatte; end¬
lich daß sie nach Nerhältniß der Schwere der Beleidigung
zuerkannt werden sollte».

Die Richter bestimmen demnach allein die Strafe,
welche heutzutage besieht entweder in bloßer Haft oder in
Einsperrung in ein Zuchthaus, von längerer oder kürze¬
rer Dauer, und in einer Geldbuße mit der Verbindlich¬
keit, durch eine andre Summe Geldes auch Sicherheit
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wegen guter Aufführung in der Zukunft zu leisten, beide
Summen mehr oder weniger hoch. Diese Gewalt der
Richter ist meistens mit Billigkeit ausgeübt worden. In¬
dessen hat man seit igio die Dauer des Gefängnisses
und die Größe der Geldsummenzur Abbüßuug und Si¬
cherheitsleistungerhöhet.

< W
,r.,5.
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